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LKW über 7,5t und Busse sind gemäß der in Anlag VIII StVZO vorgegebenen Fristen zur 

Hauptuntersuchung und Sicherheitsprüfung vorzustellen. Der Termin der Sicherheitsprüfung 

richtet sich hierbei nach dem Termin der letzten durchgeführten Hauptuntersuchung. (Anl. VIII 2 

StVZO) Die Frist für die Sicherheitsprüfung beginnt mit dem Monat und Jahr der letzten 

Hauptuntersuchung. (Anl. VIII 2.4 StVZO)
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Service mit Leidenschaft!


